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In der gegenwärtigen Debatte um das Inkrafttreten des EWR nach der Verabschiedung seines Anpassungsprotokol
ls am 17. März 1993 bzw. um die seit 1. Februar 1993 laufenden Beitrittsverhandlungen mit den EG stellt die Suche
nach vergleichbaren Standards im Umweltbereich eine der wesentlichsten Fragestellungen dar. Plakativ wird dabei
seitens der Beitrittsgegner immer wieder darauf hingewiesen, daß die vermeintlich höheren Umweltschutzstandards
Österreichs bei dieser Gelegenheit aufgegeben und verpflichtend auf das niedrigere EG-Niveau abgesenkt werden
müßten (siehe dazu [1], [2]).
Innerhalb der einzelnen geschützten Umweltbereiche nimmt die Luftreinhaltung, und hier wiederum die Limitierung
der Schadstoffemission durch Kraftfahrzeuge, eine zentrale Stellung ein. Die Fronten scheinen diesbezüglich klar:
Österreich hat bereits seit 1.1.1987 - bzw seit 1.1.1988 auch für Kfz mit einem Hubraum von weniger als 1500 cm3



eine generelle "Katalysatorpflicht" (18. Novelle zur Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 (BGBI.
399/1976), BGBI 395/1985), die EG bis zum 31.12.1992 aber noch keine - daraus scheint sich folgerichtig der Schluß
zu ergeben, daß die EG im Bereich der Reglementierung der Schadstoffemissionen von KfZ offensichtlich weniger
sensibel ist als Österreich.
Vordringlichstes Bemühen dieses Beitrages wird es daher sein, nachzuweisen, daß die F;~G im Bereich der Schad
stoffemissionen aus KfZ zwar bis vor kurzem tatsächlich weniger ,,sensibel" war als Osterreich, inzwischen aber
gleichgezogen hat und in absehbarer Zukunft in Teilbereichen über strengere Standards hinsichtlich der Schadstoff
emission bestimmter Arten von KfZ verfügen wird.
Dem Charakter der Zeitschrift entsprechend soll nachstehend vor allem versucht werden, die Entwicklung und tech
nische Ausgestaltung der Gemeinschaftsnormierung in bezug auf die SchadstotTemission von KfZ in gedrängter Sicht
darzustellen. In einem kurzen Schlußkapitel sollen die gemeinschaftsrechtlichen Standards dann mit den österreichi
schen Grenzwerten verglichen werden.

1. Die "Philosophie" der
Gemeinschaftsnormierung
für Schadstoffemissionen
von KfZ

Ursprünglich wurde in der EWG bei
der Normierung der Schadstoffemis
sionen von KfZ zwischen Fahrzeugen
mit (a) Fremdzündungsmotoren und
Fahrzeugen mit (b) Dieselmotoren
unterschieden.

(a) Für Ottomotoren wurden erstmals
mit der Richtlinie (RL) 7012201
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EWG Ernissionsgrenzwerte festge
legt, wobei die Berechnung in der
Form erfolgte, daß - in Abhängig
keit vom Fahrzeuggewicht (t) - die
Gesamtmenge des bei der Prüfung
jeweils emittierten Gases - ur
sprünglich nur Kohlenmonoxid und
unverbrannte Kohlenwasserstoffe 
festgelegt wurde. Diese Berech
nungstechnik wurde auch nach der
Einbeziehung von Stickoxiden in
den Katalog der kontrollierten

Abgasarten durch die RL
77/1021EWG beibehalten.

Eine konzeptuelle Änderung ergab
sich in der Folge aber durch die RL
8313511EWG, die - an sich nach
demselben Berechnungssystem
vorgehend - nunmehr auch die gas
förmigen Schadstoffe von Diesel
motoren in den sachlichen Anwen
dungsbereich der RL 70/220lEWG
einbezog. Um aber ein Niveau der
Abgasreduktion zu erreichen, das
dem des amerikanischen Rege-
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lungsvorbildes entsprach, stellte in
der Folge die RL 88176fEWG die
Berechnung der Schadstoffemis
'sion auf die Basis des Hubraumes
der Fahrzeugmotoren um, wobei
unterschiedlichen technischen Rah
menbedingungen durch Korrektur
faktoren bei der Grenzwertberech
nung Rechnung getragen wurde. Im
neuesten Vorschlag der Kommissi
on (KOM(92)64 endg., geändert
durch KOM(92)553 endg.) wird
nunmehr wieder auf Gewichtsklas
sen umgestellt, wobei aber schwere
Kraftfahrzeuge - d.s. KfZ der Klas
sen M2 und M) bzw N2 und N) - von
der Anwendung ausgeschlossen
und die Grenzwerte neuerlich dra
stisch abgesenkt wurden (vgl. dazu
Tab. 2 und 3). Die erwähnten Kraft
fahrzeugklassen umfassen:

Klasse MI: Fahrzeuge für Personen
beförderung mit höchstens 8 Sitz
plätzen außer dem Fahrer

Klasse M2 : Fahrzeuge für Personen
beförderung mit höchstens 8 Sitz
plätzen außer dem Fahrer und
einem Höchstgewicht bis zu 5t

Klasse M): Fahrzeuge für Personen
beförderung mit höchstens 8 Sitz
plätzen außer dem Fahrer und
einem Höchstgewicht über 5t

Klasse NI: Fahrzeuge für Güterbe
förderung mit einem Höchstge
wicht bis zu 3,5t

Klasse N2: Fahrzeuge für Güterbe
förderung mit einem Höchstge
wicht über 3,5t bis zu 12t

Klasse N): Fahrzeuge für Güterbe
förderung mit einem Höchstge
wicht über 12t

(b) Ganz anders verlief die Berechnung
der Schadstoffemissionen aus Die
selmotoren. Ursprünglich wurden
hier durch die RL 72/306fEWG
indirekte Grenzwerte mittels Ab
sorptionskoeffizienten festgelegt.
Erst mit der RL 88177fEWG wur
den für die im Anwendungsbereich
der Richtlinie verbleibenden Kraft
fahrzeuge die Grenzwerte auf die
Festlegung des Ausstoßes von
Schadstoffen in Abhängigkeit von
der Motorleistung umgestellt. Die
ses Berechnungssystem wurde bis
heute beibehalten und findet sich
auch im Transitvertrag Österreichs
mit der EWG vom 2. Mai 1992 (sie
he dazu [3]) als Grundlage für die in
dessen Art. 15 und im Anhang 8
niedergelegte Ökopunkteberech
nung wieder.

2. Schadstoffreduktion bei
Motoren mit Fremd
zündung

In Ausführung der Regelung Nr. 15 der
ECE vom 11. April 1969 erließ der
Rat, gestützt auf Art. 100 EWGV, die
RL 701220/EWG zur Angleichung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten
über Maßnahmen gegen die Verunrei
nigung der Luft durch Abgase von
KraftfahrzeugmotoreIL mit Fremdzün
dung an den technischen Fortschritt,
die folgenden sacWichen Geltungsbe
reich hatte: sie betraf alle Fahrzeuge
mit Ottomotor, mindestens 4 Rädern,
einem zulässigen Gesamtgewicht von
mehr als 400 kg und einer bauartbe
dingten Höchstgeschwindigkeit von
mehr als 50 km/h.

Die Regelungstechnik der RL 701220/
EWG bestand in einer Begrenzung des
Maximalausstoßes von CO und Koh
lenwasserstoffen, wobei drei unter
schiedliche Prüfungstypen festgelegt
wurden:

(1) Typ I (Stadtzyklus): auf einem
Fahrleistungsprüfstand wird eine
durchgehende Prüfung mit 4
Zyklen gefahren. Jeder Zyklus ist
in 15 Unterabschnitte mit festge
legten Betriebszuständen (Leerlauf,
BescWeunigung, konstante Ge
schwindigkeit, Verzögerung) un
terteilt. Die Grenzwerte werden bei
der Prüfung von Typ I in Gewichts
anteilen pro Prüfung, in Abhängig
keit von der Bezugsrnasse des Fahr
zeuges, aber unabhängig von der
Motorleistung, festgelegt;

(2) Typ 11 (Leerlaufprüfung): der emit
tierte CO-Anteil darf 4,5 Volums
prozent der gesamten Auspuffgase
nicht überschreiten;

(3) Typ m (Gasemissionen aus dem
Kurbelgehäuse): der Anteil der aus
tretenden Kohlenwasserstoffe darf
nicht über 0,15 % der vom Motor
verbrauchten Kraftstoffmenge be
tragen.

In der Folge wurden durch die RL
771102fEWG des Rates vom 30.
November 1976 Änderungen einge
führt, die zum einen die Grenzwerte für
Stickoxidemissionen (glPrüfung), zum
anderen eine Bezugnahme auf das
Aktionsprogramm der Europäischen
Gemeinschaften für den Umweltschutz
vom 22. November 1973 betrafen.

Die RL 771l02fEWG wurde ansch
ließend durch die RL 78/665fEWG des
Rates vom 14. Juli 1978 - die die
Grenzwerte in allen Bereichen herab
setzte und eine Anpassung der Prüfbe-

dingungen verfügte - sowie durch die
weitere RL 83/351fEWG des Rates
vom 16. Juli 1983 geändert. Letztere
Richtlinie änderte den Anwendungsbe
reich der Stamrn-RL 701220fEWG und
bezog erstmals auch die Dieselmotoren
in ihren sachlichen Geltungsbereich
ein: betroffen waren nämlich alle
Kraftfahrzeuge der Klassen MI und NI
mit Fremdzündungs- (Ottomotor) oder
Kompressionszündungsmotor (Diesel
motor), mit mindestens vier Rädern,
einem zulässigen Gesamtgewicht von
mehr als 400 kg und einer bauartbe
dingten Höchstgeschwindigkeit von
mehr als 50 kmIh.
Die Ruß- bzw. Partikelemissionen von
Dieselmotoren werden separat durch
die RL 721306fEWG erlaßt, die drei
anderen relevanten gasförmigen
Schadstoffgruppen (CO, Cl\ und NO.)
für die Fahrzeugklassen M.I und NI
werden aber nunmehr - für Benzin
und Dieselmotoren zusammen - nach
der bisherigen Methode in der RL
83/351fEWG geregelt, wobei aber 
um die konstruktionsbedingten Unter
schiede auszugleichen - folgendermas
sen vorgegangen wird: die ausgestoße
ne CO-Menge und die Summe der
emittierten Mengen an CH. und NO.
müssen alle unter den angegebenen
Grenzwerten liegen..
Die Partikelemissionen für KfZ der
Klassen MI und NI wurden in der Fol
ge mit der RL 88/436fEWG dem Regi
me der Stamrn-RL 701220fEWG unter
stellt. Die Ruß- und Partikelemissionen
für KfZ der Klassen M2 und M) bzw.
N2 und N) (schwere Dieselfahrzeuge)
verbleiben hingegen zur Gänze unter
der Regelung der RL 721306fEWG, die
wiederum durch die RL 88177fEWG
ersetzt wurde.
Mit der RL 88176fEWG des Rates vom
3. Dezember 1987, die bereits auf
Art.1ooa EWGV gestützt war, sollte
ein Abgasnorrnniveau erreicht werden,
das den strengen amerikanischen Vor
schriften gleichwertig sein sollte und
das für Ottomotoren nur mit einem
Katalysator zu erreichen ist. Für diese
Prüfung werden die KfZ in Hubraum
klassen unterteilt und zwar in solche
mit mehr als 2 1 Hubraum, solche mit
einem Hubraum zwischen 1,4 und 2 I
sowie in Motoren mit weniger als 1,4 1
Hubraum. Diese neue Klassifizierung
ersetzt damit in der Grenzwertberech
nung die bisherige Technik des Abstel
lens auf die Bezugsmasse des Fahrzeu
ges. Bei der Grenzwertberechnung
kommt dabei neben der Summe der
ausgestoßenen Mengen an CH. und
NO. auch ein Grenzwert für den NO.
Ausstoß allein zur Anwendung. Für
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I) Abschnitt 6 des Anhanges I der RL 91/441/EWG

Tab. 1: Anwendung der Prüfverfahren auf die einzelnen Fahrzeugklassen (QueUe: KOM (92)64
endg. vom 19.3.1992, S. 13)

1) bei mit Kompressionszllndungsmot ausgestllllden Fahrzeugen
2) Ausgenommen:

- Fahrzeuge, die zur BefllnIerung von mehr als 6 Insassen, einschlielllich des Fahrers, ausgelegt sind
- Fahrzeuge mit einer Hllcbstmasse von über 2500 kg
• GeIandefahneuge gern. Anhang I der RL 70/156/EWG, zuletzt gelindert dun:h die RL 87/403/EWG

(ABI. 1987, Nr. L 220, S. 44)
3) und die in der AnmerInmg 2) beschriebenen Fahrzeuge der Klasse M

Tab. 2: Emissionsgrenzwene in Abhängigkeit von der Fahrzeugklasse (Quelle: KOM (92)64 endg.
vom 19.3.1992, S. 14)

Fahruuglduse Bezugsmasse Grenzwerte

Masse des Summe der Partikelmasse l )

Kohlen- Massender
monoxids Kohlenwas-

serstoffe und
Stickoxide

RW LI L2 L3
(leg) (gIkm) (gIkm) (g/km)

M2) Alle 2,72 0,94 0,14

N1 3) RW<= 1250 2,72 0,97 0,14

1250<RW 5,17 1,4 0,19
<= 1700

17oo<RW 6,9 1,7 0,25

Betriebserlaubnisprufung Fahrzeuge mit Fremdzün- Fahrzeuge mit Kompres-
dungsmotoren der Klassen sionszündungsmotoren der
MundN Klassen MI und NI

Typ I JA JA
(Masse <= 3,5 t) (Masse <= 3,5 t)

Typn JA -
(Masse> 3,5 t)

TypID JA -
Typ IV JA -
Typ V JA JA

(Masse <= 3,5 t) (Masse <= 3,5 t)

Bedingungen fiir die Er- Abschnitt 61) - Abschnitt 61)

weiterung der Betriebs- . -M2 undN2
erlaubnis auf ähnliche Bezugsmasse nicht über
Fahrzeuge 2.480 kg

Nach einer erneuten Änderung der
Stamm-RL 701220/EWG durch die RL
89/458/EWG - die eine Verringerung
der Grenzwerte für KfZ mit kleinvolu
migen Motoren brachte - wurde durch
die RL 891491/EWG die zwingende
Eignung neuer Motoren für den
Betrieb mit unverbleitem Benzin vor·
geschrieben, wodurch auch die ande
ren Rechtsvorschriften für KfZ-Moto
ren angepaßt werden mußten. Um
Schäden an Katalysatoren durch eine
(irrtümliche) Verwendung von unver
bleitem Benzin zu vermeiden, wurde
die Installation eines engeren Einfüll
stutzens für den Benzintank vorgese
hen. Ebenso wurden die Vorschriften
über die technischen Daten für Diesel
kraftstoffe geändert.

Mit der RL 91/441/EWG vom 26. Juni
1991 wird diese verwirrende Fülle von
Vorschriften und deren technische
Anhänge konsolidiert und das gegen
wärtig bestehende Prüfsystem einge
führt, das nunmehr folgende Neuerun
gen enthält: das Maßnahrnenpaket der
Richtlinie ist nicht mehr auf die bloßen
Schadstoffemissionen von KfZ be
schränkt, sondern urnfaßt alle umwelt
beeinträchtigenden Emissionen, die
beim Betrieb eines KfZ auftreten. Die
Grenzwertberechnung wird auf
Gewichtsanteile pro gefahrenem km
umgestellt und es wird ein neues
europäisches Prüfverfahren mit einem
Test eingeführt, der dem Fahrzyklus
außerhalb geschlossener Ortschaften
entspricht. Darüber hinaus werden
auch Emissionen durch Kraftstoffver
dampfung mit einbezogen und Normen
über die Dauerhaltbarkeit von emissi
onsmindernden- Fahrzeugbauteilen
(Katalysatoren) zur Erreichung einer
Mindestlebensdauer derselben von
80.000 km aufgestellt.
Ab dem 1. Juli 1992 durfte damit
weder eine gemeinschaftliche noch
eine nationale Betriebserlaubnis erteilt
werden, falls die Emissionen eines KfZ
die Grenzwerte der Anhänge der RL
91/441/EWG überschreiten und ab
dem 31. Dezember 1992 war auch das
erstmalige Inverkehrbringen solcher
KfZ zu untersagen (Art. 2). Bis zum
31. Dezember 1993 wiederum muß der
Rat über eine neuerliche Absenkung
der Grenzwerte entscheiden, die aber
nicht vor dem 1. Jänner 1996 für die
Erteilung einer Betriebserlaubnis zum
tragen kommen; sie dürfen aber
Gegenstand steuerlicher Anreize sein
(Art. 4).

KfZ mit Dieselmotoren gleichen
Hubraums gelten (Art. 2 Abs. 3 RL
88/76/EWG).

sen selbstredend für die Verwendung
von bleifreiem Benzin geeignet sein.

Ab 1. Oktober 1989 durften die Mit
gliedstaaten das erstmalige Inverkehr
bringen von KfZ mit mehr als 2000 cm3

und ab 1. Oktober 1991 das eines KfZ
mit weniger als 1400 cm3 Hubraum
immer dann verweigern, wenn deren
Abgasemissionen nicht den Grenzwer
ten der RL 88/76/EWG entsprachen.
Ab 1. Oktober 1993 wird dies auch für
KfZ zwischen 1400 und 2000 cm3

Hubraum und ab 1. Oktober 1996 für

KfZ mit automatischen Getrieben wird
bei der Berechnung des NOx-Aus
stoßes ein Multiplikator von 1,3 zur
Anwendung gebracht. Für KfZ mit
weniger als 1400 cm3 Hubraum werden
für die Bemessung der Schad
stoffemissionsgrenzwerte schadstoff
und abgasreinigungsabhängige Ver
scWechterungsfaktoren - mit denen der
tatsächliche Abgasausstoß multipli
ziert werden muß - herangezogen. Die
Benzinmotoren aller Fahrzeuge müs-
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Tab. 3: Stufenplan der Grenzwerttabelle für Gas- und Partikelemissionen von Dieselmotorfahr
zeugen (Quelle: ABI. 1991, Nr. L 295, S. 6)

Masse des Masse der Masse der Masse der
Kohlenmonoxids Kohlenwasser- Stickoxide Partikel

p stoffe
(CO) (HC) (NO,J (PT)

(gIkWh) (gIkWh) (gIkWh) (gIkWh)

A 4,5 1,1 8,0 0,36
(1.7.1992)

B 4,0 1,1 7,0 0,15
(1.10.1995)

1) Im Gegensatz zur EG-Regelung, die Kohlenwasserstoffe und Stickoxide in Summe auswiIft (vgl. Tab. 2, 4.
Spalte), trennt die llstcrrcicbische Regelung HC und NOx

Tab. 4: Emissionsregelung von PkW in Österreich
(Quelle: 18. Novelle zur Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967
(BGBI. 399/1967) idF BGBI. 362/1987 idF BGBI. 72/1991)

1) KFZ mit einer Bauartgeschwindigkeit von mehr als SO kmIb und einem Hllchstgcwicht von mehr als 3 S t
mitmese~~ ,

2) Bei einer Motorleistung von mehr als 8S kW wird der Wen auf 0,4 glkWh abgesenkt

Tab. 5: Emissionsregelung von LkW und Bussen in Österreich
(Quelle: 18. Novelle zur Kraftfahrgesetz-Durchführungsverordnung 1967 (BGBI.
399/1967) idF BGBI. 362/1987 idF BGBI. 72/1991)

3. Dezember 1987 durch die RL
88177IEWG geändert, die folgende
Neuerungen mit sich brachte: der sach
liche Anwendungsbereich blieb an sich
gleich wie der der RL 72/3061EWG 
mit Ausnahme der KfZ der Klasse MI 
die allerdings bereits seit 1983 unter
die RL 70/220lEWG idF der RL
831351IEWG fielen. Des weiteren wur
den die Grenzwerte für die CO-, CHx
und NOx-Emissionen auf die Berech
nung in Gewichtsanteilen in Abhängig
keit von der Motorleistung umgestellt
- allerdings ohne Festlegung von Parti
kelemissionswerten.
Die gegenwärtig geltende Regelung für
die Emissionsgrenzwerte von Diesel
motoren ist die Richtlinie 91/5421EWG
des Rates vom 1. Oktober 1991, die die
Grenzwerte für Gasemissionen weiter
verminderte und eigene Grenzwerte für
Partikelemissionen einführte,
Die zeitliche Stufung der vorgesehenen
Absenkung der Grenzwerte ist Tab. 3
zu entnehmen.
Damit mußte ab 1. Juli 1992 die Aus
stellung sowohl der gemeinschaftli
chen als auch der nationalen Be
triebserlaubnis dann verweigert wer
den, wenn die Abgasemissionen des
Fahrzeugdieselmotors die Grenzwerte
in Zeile Ader Grenzwerttabelle über
schritten hatten und ab 1. Oktober 1993

,

Gasförmige Emissionen Partikelemissionen

Kohlenmonoxid Kohlenwasser- StickoxideI) (nur rur Dieselmotoren)
stoffel)

(CO) (He) (NO,J
g!km g!km gIkm g!km

4,9 1,23 9 0,'72)

GasfOrmige Emissionen Partikelemissionen

Kohlenmonoxid Kohlenwasser- StickoxideI) (nur rur Dieselmotoren)
stoffel)

(CO) (He) (NO,J
g!km g!km g!km g!km

2,1 0,25 0,62 0,124

ren zum Antrieb von Fahrzeugen, die
sich auf alle Dieselfahrzeuge bezog,
die über mindestens vier Räder und
eine Bauartgeschwindigkeit von mehr
als 25 km/h verfügten - ausgenommen
land- und forstwirtschaftliche (Ar
beits-) Maschinen. Dabei wurde keine
Unterscheidung nach Schadstoffen
vorgenommen und die Grenzwerte
wurden nicht nach Volumens- oder
Gewichtsanteilen der Schadstoffe im
Abgas ermittelt, sondern indirekt durch
Absorptionsmessung und die Aufstel
lung von Absorptionskoeffizienten - in
Abhängigkeit vom Luftdurchsatz des
Motors bei verschiedenen Betriebszu
ständen festgestellt. Die RL
72/3061EWG blieb bis Ende 1987
unverändert und wurde erst am

3. Schadstoffreduktion bei
Dieselmotoren

Ausgangspunkt war hier die Richtlinie
7213061EWG des Rates vom 2. August
1972 zur Angleichung der Rechtsvor
schriften der Mitgliedstaaten über
Maßnahmen gegen die Emission ver
unreinigender Stoffe aus Dieselrnoto-

Darüber hinaus setzte sich der Rat auch
das - allerdings unbefristete - Ziel, die
Emission von COz durch KfZ zu
begrenzen.
Dieses gegenwärtig geltende Emissi
onsberechnungssystem soll aber nach
einem neuen Vorschlag der Kommissi
on in Zukunft auf folgendes System
umgestellt werden: auf Wunsch der
Industrie und nach US-Vorbild soll die
Einteilung in Fahrzeugklassen künftig
nach der Masse des unbeladenen KfZ
vorgenommen werden, wobei folgende
drei Klassen vorgesehen sind:
Klasse I: Bezugsrnasse bis 1.250 kg
Klasse 11: Bezugsrnasse von 1.250 bis

zu 1.700 kg
Klasse ill: Bezugsrnasse über

1.700 kg
Hinsichtlich der Prüfverfahren soll es
in Zukunft fünf Typen geben:
Typ I: Prüfung der durchschnittli

chen Auspuffemission nach
einem Kaltstart

Typ 11: Prüfung der Emissionen von
Kohlenmonoxid bei Leerlauf

Typ ill: Prüfung der Gasemissionen
aus dem Kurbelgehäuse

Typ IV: Prüfung der Verdunstungse
missionen

Typ V: Prüfung der Dauerhaltbarkeit
der emissionsmindernden
Bauteile

Für KfZ mit Fremdzündungsmotor
kommen alle Prüfungstypen zur
Anwendung, für Dieselfahrzeuge le
diglich Typ I und Typ V (siehe dazu
die Tab. 1 und 2).
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dann, falls dies in bezug auf die Grenz
werte in Zeile B der Tabelle der Fall
sein würde. Bis zum 30. September
1993 gilt dies aber nicht für KfZ, deren
Motor - in Zusammenhang mit einem
anderen Fahrzeug - vor dem 1. Juli
1992 in der Anlage zur europäischen
Betriebserlaubnis bereits zugelassen
worden war.

Mit Ausnahme der zur Ausfuhr nach
Drittstaaten bestimmten Fahrzeugen
untersagen die Mitgliedstaaten die
Zulassung, den Verkauf, die Inbetrieb
nahme oder die Benutzung neuer die
seIgetriebener KfZ sowie den Verkauf
und die Benutzung neuer Dieselmoto
ren, die ab 1. Oktober 1993 die Grenz
werte der Zeile A der Tab. 3 bzw. ab
1. Oktober 1996 die der Zeile B der
Tab. 3 überschreiten.

Den Mitgliedstaaten wird ferner die
Gewährung steuerlicher Anreize für
KfZ, die folgende Bedingungen erfül
len, erlaubt:

• sie müssen für alle KfZ - sowohl im
Inland produzierte als auch importier
te - gelten, die in dem betreffenden
Mitgliedstaat in Verkehr gebracht
werden;

• die KfZ müssen den erst 1996 in
Kraft tretenden Bestimmungen - das
sind die der Zeile B der Grenzwertta
belle 3 - entsprechen;

• sie müssen deutlich geringer ausfal
len als die tatsächlich durch den Ein
bau der notwendigen Reinigungssy
steme anfallenden Kosten;

• sie müssen spätestens zu dem Zeit
punkt entfallen, zu dem die entspre
chenden Nonnen im betreffenden
Mitgliedstaat verbindlich in Kraft tre
ten.

4. Vergleich der
gemeinschaftsrechtlichen
mit der österreichischen
Regelung der
Schadstoffemission von
KfZ

Versucht man aufgrund der vorstehend
dargestellten gemeinschaftsrechtlichen
Regelung der Schadstoffemission. von
Kraftfahrzeugen eine erste verglei
chende Aussage im Hinblick auf die
einschlägige Situation in Österreich, so
stellt sich die gegenwärtige Regelung
in den EG und im österreichischen
Recht (Kraft(ahrgesetz-Durchführungs
verordnung, BGBI. 399/1967 idF
BGBI. 72/1991) bezüglich der Grenz
werte für die normierten drei gasförmi
gen Emissionen (CO, HC und NOx)
bzw. für die Partikelemissionen (für
Dieselmotoren) folgendermassen dar:

Im Bereich der CO-Emissionen von
PkW's ist die österreichische Regelung
mit einem Toleranzwert von 2,1 gIkm
gegenüber dem gemeinschaftlichen
Schwellenwert von 2,72 gIkm die ein
deutig strengere. Bei den HC- bzw.
NOx-Grenzwerten liegt Österreich mit
0,87 gIkm geringfügig unter dem EG
Limit von 0,97 gIkm (Die EWG- Rege
lung summiert die HC und NOx-Emis
sionen; vgI. Tab. 2, vierte Spalte und
Tab. 4, zweite und dritte Spalte). Bei
der Partikelemission von Diesel-PkW
hat Österreich 1991 seinen Grenzwert
drastisch abgesenkt - von 0,373 gIkm
auf 0,124 gIkm - und liegt damit
gegenwärtig auch hier unter dem EG
Wert von 0,14 g/km (siehe RL 91/441,
ABI. 1991, Nr. L 242, S. 8).

Im Bereich sowohl der Gas- als auch
der Partikelemissionen von mit Diesel
motoren ausgestatteten LkW und Bus
sen liegt die gemeinschaftsrechtliche
Regelung in allen Schwellenwerten

zum Teil beträchtlich unter den öster
reichischen Grenzwerten (vgl. dazu die
Tab. 3 mit der Tab. 5). Diese auf den
gegenwärtigen Istzustand bezogene
Aussage verschärft sich hinsichtlich
der in der Gemeinschaft ab 1. Oktober
1995 zum tragen kommenden Rege
lung, die dann markant strengere
Richtwerte für die Gemeinschaften
vorschreibt.

5. Zusammenfassung
Es kann daher festgestellt werden, daß
in den EG bereits für die ab 1. Juli 1992
neu zugelassenen PkW (Betriebser
laubnis durch generelle Typisierung)
sowie ab 1. Jänner 1993 für Einzelzu
lassungen von KfZ Grenzwerte in
Kraft getreten sind, die nur durch die
Verwendung eines Katalysators er
reicht werden können. Damit herrscht
spätestens seit Anfang 1993 auch in
den EG eine umfassende "Katalysator
pflicht", die für die Zukunft noch viel
strenger konzipiert ist als die bisherige
österreichische Regelung, die ohne
Zweifel einen vorbildlichen ersten
Schritt darstellte, der von den EG aber
bereits jetzt nachvollzogen und in
Zukunft viel weitergehender ausgestal
tet wird.
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